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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 01.02.1967

Norm

ABGB §828

Rechtssatz

Recht des Mitmieters zur Räumungsklage gegen die ohne Zustimmung in die Wohnung aufgenommenen Personen,

jedoch Unzulässigkeit der Räumungsklage gegen eine mit seiner Zustimmung aufgenommene oder in der Wohnung

belassene Person.
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6 Ob 294/66
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